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FALTSTADT IONS DER STADT DORMAGEN 

Plangebiet 

Der Bebauungsplan Nr. 306 - Altstadt Zons - umfaßt die gesam-
te "Feste Zons" innerhalb der Mauern einschließlich des Schlos-
ses und den angrenzenden Außenbereich mit dem Wall und Graben 
bis zur Parkstraße, Deichstraße und Wiesenstraße. 

Aus arbeitstechnischen Gründen, um das Verfahren zu beschleu-
nigen, und besonders auch, um für die betroffenen Bürger über-
schaubarere Bereiche zu schaffen, ist der Bebauungsplan in 
Teilbereich-Bebauungsplänen zerlegt, die einzeln ins Verfahren 
kommen 

Der Teilbereichsplän 306 'k° liegt im nordwestlichen Teil der 
Feste Zons und wird begrenzt im Norden durch die Straße Hohes 
Örtchen, im Osten durch- die Grünwaldstraße, im Süden durch 
den Kirchplatz, und im'Westen durch die Hubertusstraßea 

Heutige Struktur und  Erfordernis der Planaufstellung  

Zons, ein Ort, der in seiner Gesamtheit das Bild einer mittel-
alterlichen Stadt aufrechterhält, zeigt deutlich die städtebau-
lichen Probleme eines in Jahrhunderten gewachsenen Stadtgefü-
ges. Enge Straßen, Kleinteiligkeit der Parzellen, ungewöhnlich 
hohe Bebauungsdichte; alles in unserer heutigen Sicht und un-
ter Zugrundelegung heutiger Wohnstandards Sanierungskriterien. 
Aber diese Kriterien machen auch den Reiz dieser Stadt aus, 
der menschliche Maßstab, die Ü berschaubarkeit und natürlich die 
historische Bedeutung® 

Vorrangig kann also das Hauptziel und die Haupterfordernis der 
städtebaulichen Planung nur heißen, die notwendigen Eingriffe 
zur Verbesserung der Wohnsituation müssen so behutsam wie mög-
lich sein, um das Stadtbild nicht zu beeinträchtigen. Im ein-
zelnen soll die Planung folgendes bewirken-, 

Erhaltung des Stadtgrundrisses, Erhaltung der Baudenkmäler, 
Sicherung durch Restaurierung des übrigen erhaltenswerten Be--
Standes, Sicherung der Maßstäblichkeit für Neubauten, Verbes-
serung der Wohnverhältnisse, der Belichtung und Belüftung 
durch Abbruch störender Nebengebäude oder Anbauten, Schaffung 
von Freiräumen durch Gx;undstücksumordnung oder Abbruch stören-
der Bebauung, Beseitigung von Immissionen und Störungen durch 
Autostellplätze in Innenhöfen und Gassen, Steuerung des Be-
sucherverkehrs und Schaffung einer verkehrsberuhigten Zone. 
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Bauliche Nutzung und städtebauliche Ziele  

Das Plangebiet ist entsprechend der tatsächlichen Nutzung und 
entsprechend dem Flächennutzungsplan als allgemeines Wohnge-
biet (§ 4 BauNVO) ausgewiesen. 

Um den Zielen des Neuordnungskonzeptes gerecht zu werden, 
mußten einige der ausnahmsweise zulässigen Nutzungen ausge-
schlossen werden. So sind auch nicht störende Gewerbebetriebe 
durch ihren Flächenbedarf, ihren Anlieferungsverkehr und durch 
die beengte Zonser Stadtstruktur zu erwartenden Störungen der 
Wohnruhe nicht tragbar. Dies gilt nicht für die das Gebiet 
versorgenden Betriebe, die eine andere Größenordnung haben. 
Gartenbaubetriebe scheiden schon aus Platzbedarfsgründen aus; 
ebenso sind Tankstellen in einem verkehrsberuhigten Bereich 
widersinnige Ställe für Kleintierhaltung als Zubehör für Klein-
siedlungen und landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen sind in-
nerhalb der städtischen Lage der Feste Zons nicht zuzulassen. 

Die Festsetzung der überbaubaren Flächen entspricht den vorge-
schlagenen Zielen des Neuordnungskonzeptes, das ausgiebig in 
den Gremien diskutiert und in Einzelerörterungen mit den Be-
troffenen besprochen wurde. Dadurch sind planerische Zielvor-
stellungen und notwendige Maßnahmen in einem längeren Reife-
prozeß den Gegebenheiten angepaßt und die Wünsche oder Vor-
stellungen aller Beteiligten auf ein realisierbares Maß ge-
bracht. Zur Sicherung erhaltenswerter Einzelbaudenkmale und 
der erhaltenswerten Straßenfronten sind Baulinien festgesetzte 
Im Zusammenhang mit der festgeschriebenen Trauf- und Firsthö-
he sichert dies das Ortsbild von Zons, 

Ein dringendes Ziel des Neuordnungskonzeptes ist_ die Verbesse-
rung der Belichtungs- und Belüftungsverhältnisse innerhalb der 
Blöcke. Die erhaltenswerten Straßenfronten bzw. Einzelfassaden 
sind als Gegebenheiten mit einzubeziehen. Die Unterschreitung 
der Abstandsfläche ist hier absolute städtebauliche und denk-
malpflegerische Notwendigkeit und durch eine entsprechende 
Satzung der Stadt Dormagen geregelt; umso wichtiger ist die 
Entkernung der Blöcke. Hier haben Anbauten, Scheunen und Schup-
pen im Laufe der Jahre eine zum Teil 100%ige Grundstücksnutzung 
entstehen lassen, die sich mit den Mindestanforderungen an 
Wohnverhältnisse nicht vertreten läßt. Die Beseitigung dieser 
störenden Gebäude ist städtebauliches- und Sanierungsziel. 
Der Grundstückszuschnitt entspricht aber auch nach Beseitigung 
störender Gebäude immer noch der historisch gewachsenen Stadt-
struktur. Es ist deshalb selbstverständlich, daß sich auf diese 
Bebauungssituation das maximal zulässige Maß der baulichen 
Nutzung gem. § 17(1) BauNVO nicht immer anwenden läßt. Für die-
se Bereiche muß vielmehr der § 17(9) BauNVO angewendet werden, 
da es sich um überwiegend vor der BauNVO bebaute Gebiete han-
delt und der Wille besteht, die besondere städtebauliche Si-
tuation von Zons zu erhalten. Die höchst zulässige GRZ von 0,7 
und eine GFZ von 1,4  bei II-geschossiger Bebauung entspricht 
der tatsächlich vorhandenen Grundstüc)cssituation und den darauf 
notwendigen Baukörpern, 
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Nebenanlagen sind nur beschränkt zulässig, da die Entkernung 
sonst wieder hinfällig wird. Die jetzt zulässigen Nebenanla-
gen dienen als Fahrrad- und Lagerschuppen für die zum Teil 
nicht unterkellerten Häuser. Sie sind auf bestimmte Grund-
stücksbereiche, nämlich entlang der Gartenmauern, be-
schränkt und können somit die Belichtung der Wohngebäude 
nicht beeinträchtigen. 

Garagen und Stellplätze aus den Innenhöfen herauszuhalten, 
ist ein vorrangiges städtebauliches und Sanierungsziel. 
Darum sollen Sie, soweit möglich, innerhalb der Baukörper 
angelegt oder in der vorhandenen Tiefgarage abgelöst werden. 

Gemäß § 39h BBauG ist der gesamte Geltungsbereich des Bebau-- 
ungsplans als Gebiet bezeichnet, in dem die Genehmigung für 
den Abbruch, den Umbau oder die Änderung von baulichen Anla-
gen versagt werden darf, wenn sie alleine oder im Zusammen-
hang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadt-
gestalt oder das Landschaftsbild prägen, oder wenn sie von 
städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstle-
rischer Bedeutung sind. 

Zons hat nicht nur eine große Anzahl von geschützten Baudenk-
malen, sondern auch eine Vielzahl von Gebäuden, die mit den 
Denkmalen harmonieren und das schützenswerte Stadtbild prägen, 
Wenn die eine Hauptzielrichtung dieses Bebauungsplans der Er-
halt des historischen Ortsbildes von Zons ist, müssen diese 
Gebäude vor Abbruch oder unzulässiger Veränderung geschützt 
werden. Dies gelingt am besten über die Vorschriften des 
§ 39h BBauG, der zusammen mit den Vorschriften des Bebauungs-
plans und der Gestaltungssatzung das Instrumentarium liefert, 
die bauliche Entwicklung von Zons im Sinne des erhaltenswer-
ten Ortsbildes zu steuern. 

Die eingetragenen Baudenkmale sind entsprechend der Liste der 
Baudenkmale vom 80901983 vermerkte 

Für den gesamten Bereich der Feste Zons und damit auch für den 
gesamten Bebauungsplanbereich, ist am 13.12.1974 die Festle-
gung eines förmlichen Sanierungsgebietes als Satzung gem. § 5 
StBauFG in Kraft getreten. Ein zweites Blatt zum Bebauungs-
plan (Anlage zur Begründung) zeigt die zu beseitigenden Gebäu-
de und sonstige bauliche Anlagen gemoden Vorschriften des § 10 
StBauFG . 

Auf dem Flurstück 143 ist ein Geh- und Fahrrecht zu Gunsten 
der Anlieger eingetragen sowie ein Leitungsrecht zu Gunsten 
der Versorgungsträger. Diese Rechte sichern einen vorhande-
nen notwendigen privaten Erschließungswega 
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Infrastruktur 

Einrichtungen der sozialen Infrastruktur wie Kindergärten, 
Schulen, Krankenhäuser und Verwaltung sind im Stadtteil Zons 
oder im Stadtgebiet von Dormagen vorhanden. 

Die technische Infrastruktur wie Strom, Wasserver- und Ent-
sorgung ist ebenso wie die Müllentsorgung geregelt. 

Erschließung 

Die gesamte Altstadt Zons ist als verkehrsberuhigter Bereich 
zu sehen. Eine Trennung des Fuß- und Fahrverkehrs ist nicht 
vorgesehen und bei den vorhandenen Straßenbreiten auch nicht 
sinnvoll. Die Besucherverkehre, die das hauptsächliche Ver-
kehrsproblem von Zons ausmachen, sollen durch die zum Teil 
vorhandenen, zum Teil geplanten Parkplätze (s. Bebauungsplan 
306 1) außerhalb der Stadtmauern aufgefangen werden. 

Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht vorgesehen. 

Kosten 

Die Kosten dieses Bebauungsplans werden im Rahmen der Städte-
bauförderung für das Sanierungsgebiet "Altstadt Zons" in den 
Jahren 1985/86 bereitgestellt. 
Sie sind im Investitionsprogramm der Stadt Dormagen enthalten. 

Kuhn-Boskamp-Partner 
Stadtplaner + Architekten 
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Düsseldorf, den 

    

    

      

      

Gehört zur Verfüaulig vom j 6, D ez, 1985 
AZ. 3 5.2 --,1 Z Z 3 
Der Regierungspräsident 

Düsseldorf 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

